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Steuerliche Hinweise – Kurzversion

Endausschüttung 1

Für das Geschäftsjahr 2020/2021 erfolgt am 11. August 2021 eine 
Endausschüttung in Höhe von 1,27 EUR je Anteil.

Steuerliche Behandlung der Ausschüttung  
am 11. August 2021

Die Ausschüttung ist grundsätzlich steuerpflichtig. Der Fonds 
erfüllt die steuerlichen Voraussetzungen nach § 20 Abs. 3 Satz 1 
InvStG für einen Immobilienfonds. Daher sind 60 % der Ausschüt
tung steuerfrei. Beim Steuerabzug wird die Teilfreistellung auch 
berücksichtigt.

Berechnung der Abgeltungsteuer sowie Gutschrift auf 
dem Konto für einen Anteil des Sondervermögens im 
Privatvermögen

Depotführende Stelle

Steuerpflichtig (insgesamt) 0,5080 EUR

KESt (25 % auf „Steuerpflichtig (insgesamt)“) ./. 0,1270 EUR

Solidaritätszuschlag (5,5 % auf KESt) ./. 0,0070 EUR

Summe einzubehaltende Steuer ./. 0,1340 EUR

damit Gutschrift auf Konto 1,1360 EUR

Zu beachten: Gegebenenfalls sind Kirchensteuer und erteilter 
Freistellungsauftrag zu berücksichtigen.

Privatanleger
in EUR

Betrieblicher Anleger
in EUR

Ausschüttung je Anteil 1,2700 1,2700

davon steuerfrei 60 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG 2018) 0,7620  0,7620  

davon steuerpflichtig 0,5080 0,5080

Kapitalertragsteuer 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag 0,1340 0,1340

1  Die Berechnung beruht auf Angaben der externen Steuerberatung der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Für die Richtig-keit der Berechnung wird keine Haftung übernommen. Bei Rückfragen bitten wir Sie, Ihren 
jeweiligen Steuerberater zu kontaktieren.
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1  Vorabpauschale ist auf null zu setzen, da der Basisertrag kleiner ist als die vorgenommene Ausschüttung während des Kalenderjahres.

Vorabpauschale per 4. Januar 2021

Die Vorabpauschale ist die Differenz zwischen dem sog. Basis
ertrag des Fonds und der Ausschüttung des Kalenderjahrs. Aus 
wirtschaftlicher Sicht ist die Vorabpauschale eine vorgezogene 
Besteuerung künftiger Wertsteigerungen. Aus diesem Grund wird 
die Vorabpauschale bei Verkauf der Fondsanteile bei der Ermitt
lung des Veräußerungsgewinns mindernd berücksichtigt. Die Vor
abpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres 
als steuerlich zugeflossen. 

Die Vorabpauschale ist grundsätzlich steuerpflichtig. Der Fonds 
erfüllt die steuerlichen Voraussetzungen nach § 20 Abs. 3 Satz 1 
InvStG für einen Immobilienfonds. Daher sind 60 % der Vorabpau
schale steuerfrei. Beim Steuerabzug wird die Teilfreistellung auch 
berücksichtigt.

Da die Vorabpauschale ein Steuerertrag ohne Geldfluss ist, hat 
grundsätzlich der Anleger der inländischen depotführenden Stelle 
den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Dies 
kann auch mittels einer Einzugsermächtigung für ein bei einer ande
ren Bank geführten Konto erfolgen.

Berechnung der Abgeltungsteuer sowie Gutschrift auf 
dem Konto für einen Anteil des Sondervermögens im 
Privatvermögen (für Vorabpauschale)

Depotführende Stelle

Steuerpflichtig (insgesamt) 0,0000 EUR

KESt (25 % auf „Steuerpflichtig (insgesamt)“) ./. 0,0000 EUR

Solidaritätszuschlag (5,5 % auf KESt) ./. 0,0000 EUR

Summe einzubehaltende Steuer ./. 0,0000 EUR

Zu beachten: Gegebenenfalls sind Kirchensteuer und erteilter 
Freistellungsauftrag zu berücksichtigen.

Privatanleger
in EUR

Betrieblicher Anleger
in EUR

Vorabpauschale per 4. Januar 2021 1 0,0000 0,0000

davon steuerfrei 60 %
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG 2018) 0,0000 0,0000  

davon steuerpflichtig 0,0000 0,0000

Kapitalertragsteuer 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag 0,0000 0,0000

Der Basiszins vom 2. Januar 2020 für die Ermittlung der am 4. Januar 
2021 zufließenden Vorabpauschale beträgt 0,07 %. Der Basisertrag 
wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises pro 
Anteil zum Beginn des vorangegangenen Kalenderjahres bzw. zum 
2. Januar 2020 in Höhe von 102,92 EUR pro Anteil mit 70 % des Basis
zinses und beträgt 0,0504 EUR pro Anteil.

Eine Vorabpauschale wird nicht erhoben, weil die Ausschüttung in 
2020 in Höhe von 1,15 EUR den Basisertrag in Höhe von 0,0504 EUR 
überschreitet. 
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Seit dem 1. Januar 2018 unterliegt der WERTGRUND WohnSelect D 
den Vorschriften des InvStG i. d. F. ab 1. Januar 2018. 

Der WERTGRUND Wohnselect D ist als Zweckvermögen körperschaft
steuerpflichtig mit seinen inländischen Immobilienerträgen, d.h. 
inländischen Mieterträgen und Gewinnen aus der Veräußerung inlän
discher Immobilien (der Gewinn aus dem Verkauf inländischer Immo
bilien ist hinsichtlich der bis zum 31. Dezember 2017 entstandenen 
stillen Reserven steuerfrei, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und der Veräußerung mehr als zehn Jahre beträgt), inländischen 
Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im 
Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von 
Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. 
Der Steuersatz beträgt 15 %. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte 
im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst 
der Steuersatz von 15 % bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als Ein
künfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, 
soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den aktuell 
geltenden SparerPauschbetrag 1 übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 
Steuerabzug von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören 
auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d. h. die 
Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne 
aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungs
wirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalver
mögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzuge
ben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die 
depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen 
vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische 
Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u. a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn 
der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 
25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanz
amt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rech
net auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerab
zug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unter
legen haben (weil z. B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fonds

anteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der 
Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterlie
gen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgel
tungssatz von 25 % oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die 
Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Der 
Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Immobilienfonds, daher sind 60 % der Ausschüttungen steuerfrei. Die 
steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i. d. R. dem Steuerab
zug von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen
steuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anle
ger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern 
die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden SparerPau
schbetrag 1 nicht überschreiten.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Perso
nen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer veranlagt wer
den (sog. Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NVBe
scheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen 
Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuer
abzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin 
ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach 
amtlichem Muster oder eine NVBescheinigung, die vom Finanzamt 
für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In 
diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt 
gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des 
Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalen
derjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % 
des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehr
betrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zzgl. der Ausschüttun
gen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpau
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1  Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2009 bei Einzelveranlagung 801,– Euro und bei 
Zusammenveran-lagung 1.602,– Euro.
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schale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge
flossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Der Fonds erfüllt 
jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, 
daher sind 60 % der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen 
Vorabpauschalen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 25 % (zzgl. 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anle
ger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern 
die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden SparerPau
schbetrag 1 nicht überschreiten.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Perso
nen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer veranlagt wer
den (sog. „NVBescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen 
Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuer
abzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichen
der Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster 
oder eine NVBescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von 
maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird 
keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen 
depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Ver
fügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle 
den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhalte
nen und auf den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwil
ligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss 
der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle inso
weit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen 
des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger 
vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch 
genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den 
Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden 
Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotfüh
rende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der 
Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Ein
kommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräu
ßert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 
Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erwor
ben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 
1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 
31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Der Fonds erfüllt jedoch die 

steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, daher sind 
60 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 
2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert 
und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, 
dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne 
aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu ver
steuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 
erworben worden sind. 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, 
nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichti
gung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 % (zzgl. 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch 
die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer 
NVBescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von 
einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit 
anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. 
Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und 
bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive 
Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotfüh
rende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen 
Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach 
dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis 
zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann 
nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegen
über dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die 
während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft 
oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäfts
führung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentli
chen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken 
dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene 
angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; 
dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische 
Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts und Beitrei
bungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt vor

1  Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2009 bei Einzelveranlagung 801,– Euro und bei 
Zusammenveranlagung 1.602,– Euro.
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aus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss 
der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher 
und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Ver
pflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person 
besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fond
sebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und 
Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im 
Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapi
talähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer 
ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem 
Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in die
sen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i. H. v. 
70 % bestanden. 

Entsprechendes gilt beschränkt auf die Körperschaftsteuer, die auf 
inländische Immobilienerträge des Fonds entfällt, wenn der Anleger 
eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts ist, soweit 
die Investmentanteile nicht einem nicht von der Körperschaftsteuer 
befreiten Betrieb gewerblicher Art zuzurechnen sind, oder der Anle
ger eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische Körper
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, der nicht die 
Körperschaftsteuer des Fonds auf sämtliche steuerpflichtigen Ein
künfte zu erstatten ist. 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von 
der depotführenden Stelle ausgestellter InvestmentanteilBestands
nachweis beizufügen. Der InvestmentanteilBestandsnachweis ist 
eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den 
Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger 
gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs 
und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzu
ziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen bzw. 
 körperschaftsteuer und gewerbesteuerpflichtig. Der Fonds erfüllt 
jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, 
daher sind 60 % der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Ein
kommen bzw. Körperschaftsteuer und 30 % für Zwecke der Gewer
besteuer. Die Ausschüttungen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug 
von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag). Beim Steuerabzug wird die Teil
freistellung berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des 
Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalen
derjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des 
Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % 
des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehr
betrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zzgl. der Ausschüttun
gen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der 
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpau
schale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge
flossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen bzw. körperschaft
steuer und gewerbesteuerpflichtig. Der Fonds erfüllt jedoch die steu
erlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, daher sind 
60  % der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommen 
bzw. Körperschaftsteuer und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Die 
Vorabpauschalen unterliegen i. d. R. dem Steuerabzug von 25 % (zzgl. 
Solidaritätszuschlag). Beim Steuerabzug wird die Teilfreistellung 
berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich 
der Einkommen bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die 
während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Immobilienfonds, daher sind 60 % der Veräußerungsgewinne steuer
frei für Zwecke der Einkommen bzw. Körperschaftsteuer und 30 % für 
Zwecke der Gewerbesteuer. Die Gewinne aus der Veräußerung der 
Anteile unterliegen i. d. R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den 
Anleger ist nicht möglich. 

Hinweis 

Weitere Erläuterungen zur steuerlichen Behandlung der Fonds erträge 
sind den Kurzangaben über die für die Anteilinhaber bedeutsamen 
Steuervorschriften im Verkaufsprospekt zu entnehmen.


